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Zugang zu amtlichenInformationennach 8 1 IFG

IhreE-Mailvom 11.11.2019

SehrgechEN
aufIhrenAntragaufZugang zu amtlichenInformationennach $1 Abs.1
IFGergehtfolgenderBescheid:

1. IhrAntrag auf Übersendung des Rundschreibens9/2010 (GW) mit
vollständigenAnlagen wird abgelehnt.

2. Kosten für diesesVerfahren werden nichterhoben.

Begründung:

1. IhrAntrag auf Übersendung des Rundschreibens 9/2010 (GW)

Nach $ 1 Abs.1IFGhaben SiegrundsätzlichAnspruchaufZugang zu
amtlichenInformationen.EinAnspruchaufZugangzuamtlichenInfor-
mationenbestehtgemäß$ 3 IFGjedochnicht,wenn derSchutzbeson-
dereröffentlicherBelangevorrangigist.

Vorliegendstehteinem AnspruchaufInformationszuganginsbesondere
meine Vertraulichkeitspflichtgemäß 83 Nr.4 IFG,$ 11 des Gesetzes
überdieBundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht(FinDAG)und
$9 des Gesetzesüberdas Kreditwesen(KWG) entgegen.
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Geldwäscheprävention

Hausanschrift:
Bundesanstaltfür
Finanzdienstleistungsaufsicht
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Zugang fürdierechtswii
bei Jungqualili-

rt elektronischsignierter

Seite1von 2



(x BaFin
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Finanzdienstleistungsaufsicht

Das vonIhnenangeforderteRundschreibensowiediedazugehörigen
Anlagenenthalten vertraulicheInformationenüberdie fürdieDurch-
führungdes automatisiertenKontenabrufverfahrensnach824c KWG
genutztenIT-SchnittstellenzwischenderBaFinund denKreditinstituten.
Sowohldie BaFinalsauchdieKreditinstitutehaben einberechtigtesund
schutzwürdigesInteresse daran,dass diesesicherheitsrelevantenInfor-
mationennicht an dieÖffentlichkeitgelangen.Insoweithandeltessich -
neben Betriebs-und GeschäftsgeheimnissenderKreditistitute-auch
um schützenswerteAufsichtsgeheimnissederBaFinselbst(vgl.insoweit
EuGH,Urteilvom 19.06.2018,C-15/16).

2. Kostenentscheidung

DieseEntscheidungergehtkostenfrei,$ 10IFGi.V.m. derIFGGebV.

Gebührenund Auslagenwerdennicht erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen BescheidkanninnerhalbeinesMonats nach seinerBekannt-
gabe WiderspruchbeiderBundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
inBonn oderFrankfurt am Main erhoben werden.

Nach 8 12Abs.1 IFGbestehtaußerdem das RechtzurAnrufungdes Bun-
desbeauftragtenfürdieInformationsfreiheit.

ImAuftrag

█████
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